
Verfahrensvermerk Bebauungsplan

1. Der Stadtrat / Gemeinderat (evtl. beschließender Ausschuss) hat in der Sitzung vom ................... die Aufstellung des 
    Bebauungsplans beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am ................... ortsüblich bekannt gemacht. 

2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und Anhörung für den Vorent-
    wurf des Bebauungsplans in der Fassung vom ................... hat in der Zeit vom ................... bis ................... stattgefunden. 

3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB für den Vorent-
    wurf des Bebauungsplans in der Fassung vom ................... hat in der Zeit vom ................... bis ................... stattgefunden. 

4. Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom ................... wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentli-
    cher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ................... bis ................... beteiligt.

5. Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom ................... wurde mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in 
    der Zeit vom ................... bis ................... öffentlich ausgelegt.

6. Die Stadt / Gemeinde ............................. hat mit Beschluss des Stadtrats / Gemeinderats vom ................... den 
    Bebauungsplan gem. § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom ................... als Satzung beschlossen.

    ....................................................................., den ...........................
    (Stadt / Gemeinde) 
                                                  (Siegel)

    .........................................................................................................
    (Ober-) Bürgermeister(in)

7. Die Regierung / Das Landratsamt ........................... hat den Bebauungsplan mit Bescheid vom ...................
    AZ ........................... gemäß § 10 Abs. 2 BauGB genehmigt.

                                                  (Siegel Genehmigungsbehörde)

8. Ausgefertigt

    ....................................................................., den ...........................
    (Stadt / Gemeinde)
            (Siegel)

    .........................................................................................................
    (Ober-) Bürgermeister(in)

9. Die Erteilung der Genehmigung des Bebauungsplans wurde am ................... gemäß § 10 Abs. 3 Halbsatz 1 BauGB / Der 
    Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am ................... gemäß § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich 
    bekannt gemacht. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. 

    ....................................................................., den ...........................
    (Stadt / Gemeinde) 
                                                  (Siegel)

    .........................................................................................................
    (Ober-) Bürgermeister(in)

Anmerkungen:
Es kann auch jeder einzelne Verfahrensabschnitt durch Siegel und Unterschrift gesondert bestätigt werden. Die Vermerke 1-3 sind nur erforderlich, wenn der 
entsprechende Beschluss gefasst wurde. Vermerk 7 entfällt, wenn der Bebauungsplan keiner Genehmigung bedarf. 
Hinweis:
Die Verfahrensvermerke sind auf den Ausfertigungen der Bauleitpläne anzubringen.


